
Antwort wird ihn nicht bor der ungerechten Verurteilung bewahren
So bleibt ihm EL ſich nicht der ungerechten Verurteilung ausſetzen
will was durch höhere Rückſichten geradezu erwehr ſein kann
als letzter Ausweg NUL der Gebrauch Reſtriktion Daß hier die 9¹
verneinende Antwort nich! ene vein Mentalreſtriktion i'ſt ondern Eene
erkennbare, geht Aus der Sachlage gervor; jeder hinreichend Uunter
richtete Mann, auch der Richter gehören ſollte, kann unter dieſen
Umſtänden das Nein des ngeklagten richtig deuten
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VI („Die Hygiene der Ehe C0 AY Wien wird Eemn ſogenannter

wiſſenſchaftlicher Film den Kinos gezeigt „Die Hygiene der
Ehe.“ In zahlreichen Alaten wird Uum Erſcheinen aufgefordert
die (Cter ſollen ihre über Jahre Een öhne, die Mütter ihre
ebenſo en Töchter die Vorführung ſchicken Darf Enmn El
Qater den Beſuch ſolcher Vorſtellungen erlauben, wenn EL darum 9eE
fragt wird?

Vorausgeſchickt ſei daß dieſer Film geg  U  9 zwar nicht mehr
Wien gegeben wird Afur aber die Provinz hinausgegangen iſt

Um dort ſeine Rundreiſe anzutreten und ſpäter vorausſichtlich eiter
entfernte egenden aufzuſuchen eſtimmt iſt Es wird darum die Be
vortung dieſer Anfrage auch jetzt noch für viele Leſer wünſchenswert
leihen Mit Befriedigung kann man feſtſtellen daß der 65  nhalt des
ilms den Verdacht nicht rechtfertigt den die Ueberſchri wohl Erregen
mo Von dem ſonſtigen übel berüchtigten 233  nhalt ähnlicher Wort
verbindungen wie der Eh , „Hygieniſche atſ.

äge für Ehe⸗
leute“, „Hygieniſche Artikel“ und ähnlichen iſt dieſem Um nicht Ene
pur enthalten. Im Gegenteil muß anerkannt werden, daß EeS Eemn ern
gehaltener Film iſt mit einwandfreier Tendenz Trotzdem kann der Film
ni einfach für die große enge empfohlen werden. alles, was
wiſſenſchaftlich einwandfrei iſt, iſt auch zur Vorführung vor dem breiten
Publikum ſo ſehr auch anerkannt werden muß, daß Emnme zweck
mäßige Aufklärung auf dieſem Gebiete geradezu Ene thiſche orderung
3 nennen iſt Auf Einzelheiten, die dieſem 7½½—  75  ilm beſſer weggeblieben
7ſoll hier nichtEwerden. Falls der Film nUur den Kreiſen
zugänglich gemacht würde, für die CELU nach ſeinem hauptſächlichen 57  nhalt
eſtimm erſcheint, ſo wäre kaum Beſonderes ihn
wenden. Zu dieſen Kreiſen zählen die verheirateten Frauen, da der Film
faſt ausſchließlich die Frau und ihren Mutterberu zUum Gegenſtande
genommen. Die verheiratete Frau wird dort manches lernen können,
was die Erfüllung ihrer enals Gattin und Mutter angeht Solch
ird der Beichtvater, ſie Tnſter Abſicht der Vorführung bei
wohnen wollen, EeS ohne eEdenken geſtatten können auch bei verhei
ateten Gannern wird Eln moraliſcher Schaden nicht 3u befürchten ſein
Perſonen CU aber kann der Eſu dieſer Vorführungen
IM allgemeinen nicht geſtattet werden, auch Wenn, wie E6 Wien 3u



geſchehen Deleger die Vorführung für mannlche und weibliche Be
er g9  nn gegeben wird
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VII (Ueber die Abfaſſung von Teſtamenten.) Vorbemerkung.

Man ſollte glauben, daß die einfachen Vorſchriften unſeres bürgerlichen
Geſetzbuches U  .  ber die aſſung von Eſtamenten allgemein eékannt
wären und beobachtet würden. Leider findet man noch immer zah
reiche älle, mn denen eine ganz unhegreifliche Nachläſſigkeit be
klagen iſt Den Vorteil hat n vielen Fällen der aat, welcher beim
angel näherer Verwandter als lachender Erbe auftritt.

Auch In geiſtlichen Kreiſen herrſcht da oft eine gewaltige Unwiſ

ſen
eit Da war emn infulierter Würdenträger rettungslos erkrankt; erdiktierte ſeinem Sekretär eine ange Reihe letztwilliger Verfügungen;

keiner von den beiden Herren daran, noch zwei Zeugen herbei⸗
Urufen, das Teſtament war natürlich ungültig.

Ein Pfarrer wird 3u einem Kranken gerufen, der ihm ſeinen letzten
illen mitteilt; der Herr Pfarrer notiert ſich fleißig mn ſein otiz
buch und wundert ſich dann, daß eine Aufſchreibungen bei der Geri
verhandlung als völlkommen wertlos bezeichnet werden! chts
V kommen nULr allzu häufig vor, ſind aber ſehr edauer

lich; hat der Seelſorger bei der richtung des ungültigen Teſtamente
mitgewirkt, ſo iſt ES begreiflich, wenn ſich der Unwille der durchgefal—lenen Erbsanwärter ſeine Perſon richtet. Derartige orfällekönnen aber Ei vermieden werden, wenn der Seelſorger ſich die
Beſtimmungen des Geſetzes vor ugen hält

Teſtamente und Ko dizille. Teſtament Im eigentlichen Sinne
iſt jene letztwillige Verfügung, mn welcher jemand 3zUm ganzen Nachlaß
oder Teilen esſelben als Erbe eingeſe wird, während Im Kodizill
nur einzelne Vermögensſtücke, beſtimmte en oder Heträgehinterlaſſen werden. Das Teſtament enthält Erbseinſetzungen, das Ko
dizill nur Vermächtniſſe bder Legate; natürli kann auch M Eſta
mente neben der Erbseinſetzung die Entrichtung von Legaten angeordnetwerden Die Vorausſetzungen für die Gültigkeit einer letztwilligen An
ordnung ſind in beiden ällen ieſelben. Der Unterſchied iſt inſoferne
wichtig, als Eein Teſtament Aurch Eein Teſtament aufgehoben wird;Emn früheres odizi wird nicht aufgehoben, ſoweit dies nicht QAus dem
ſpäteren Teſtamente erſichtlich iſt, ebenſowenig ird ern Teſtament durch
ein Kodizill Iin ſeiner Gültigkeit berührt Enthält aber die pätere An

mentes
ordnung eine Erbseinſetzung, ſo rliſcht die Gültigkeit des EN Eſta

Geſetzliche ＋

olge Wenn kein Teſtament gemacht wird, tritt
die geſetzliche rbfolge Een Der Kreis der Erbberechtigten iſt durch die

Vorſchriften ehr Eng gegogen Geſetzliche Erhen ſind zunächſtdiejenigen, die mit dem Verſtorbenen mn erſter Linie verwandt ſind,
nämlich die Kinder und ihre Nachkommen, mn weiter Linie die Eltern
und deren Nachkommen, in ritter Linie die Großeltern und deren


